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24. September 2024

Regionalverband Südlicher Oberrhein 
Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans Südlicher Oberrhein 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 9 Abs. 1 bis 3 ROG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 17.05.2024 wurde die Große Kreisstadt Waldkirch zum oben genannten 
Verfahren angehört. 

Maßgeblich bedingt durch die Kommunalwahlen am 09.06.2024 war eine Beschlussfassung in 
den kommunalen Gremien bis zur gesetzten Frist am 30.08.2024 nicht möglich. Im 
Zusammenhang mit dem Wahlergebnis ist zudem ein großer Wechsel im Gemeinderat und den 
Ortschaftsräten zu verzeichnen. Die Stadt sieht sich in der Pflicht die neu konstituierten Gremien, 
insbesondere auch die jeweils neu gewählten Mitglieder, umfassend zu informieren. Vor der 
konstituierenden Sitzung am 24.07.2024 konnte keine inhaltliche Beratung und 
Beschlussfassung mehr stattfinden. Selbiges gilt für die anschließende Sommerpause. 

Aus den genannten Gründen hat die Stadt Waldkirch am 08.07.2024 eine Fristverlängerung bis 
zum 27.09.2024 beantragt. Dem Antrag auf Fristverlängerung wurde durch Schreiben vom 
09.07.2024 des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein stattgegeben. 

In der ersten regulären Arbeitssitzung des neu gewählten und konstituierten Gemeinderates 
wurde am 18.09.2024 nach vorheriger Beteiligung aller vier Ortschaftsräte die Inhalte dieser 
Stellungnahme einstimmig beschlossen. 

Ungeachtet der gewährten Fristverlängerung möchten wir nochmals unser Unverständnis der 
gewählten Fristen in Anbetracht und offensichtlicher Kenntnis der besonderen 
kommunalpolitischen Situation nach den Wahlen in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen. 

mailto:windtoeb@rvso.de
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Im Ergebnis des Beschlusses des Gemeinderates fordert die Stadt Waldkirch: 
1. den Ausschluss der geplanten Vorrangfläche für regionalbedeutsame

Windkraftanlagen W-113 mit den beiden Teilflächen W-113-1 und W-113-2 im
weiteren Verfahren,

2. den Ausschluss der geplanten Vorrangfläche für regionalbedeutsame
Windkraftanlagen W115-2 im weiteren Verfahren.

Die Forderungen der Flächenausschlüsse werden wie folgt begründet. 

Ausschluss der geplanten Vorrangfläche für regionalbedeutsame Windkraftanlagen W-113 
mit den beiden Teilflächen W-113-1 und W-113-2 (Altersbach) 

Im Umweltbericht zur Teilfortschreibung „Windenergie“ des Regionalverbandes werden die 
Kriterien, welche zur Entwicklung der Flächenkulisse der Vorranggebiete herangezogen werden, 
dargelegt und erläutert. Im Komplex `Infrastruktur´ werden auf Seite 126 die „Anlagen und 
Belange des Hängegleiter- und Gleitsegelsports, sofern diese aus tatsächlichen/rechtlichen 
Gründen der Errichtung oder dem Betrieb von Windkraftanlagen entgegenstehen“ als zu 
berücksichtigenden Belang aufgeführt. Es wird darauf verwiesen, dass eine Einzelfallbetrachtung 
Grundlage eines möglichen Ausschlusses ist. Ebenso wird auf die einzuholende Abfrage des 
RVSO verwiesen, die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Entwurfs für die Offenlage noch nicht 
vorlag. 

Zwischenzeitlich liegen die beiden Stellungnahmen, sowohl des Deutschen 
Gleitschirmverbandes und Drachenflugverbandes (im Folgenden kurz DHV e.V.) als auch die des 
Drachen- und Gleitschirmfliegerclubs Südschwarzwald e.V. mit Sitz in Waldkirch (im Folgenden 
kurz DGFC e.V.) vor. 

Der Bundesverband DHV e.V. ist in seiner Funktion auch Beauftragter des Bundesministeriums 
für Verkehr und in dieser Funktion für die Erteilung von Start- und Landeerlaubnissen nach § 25 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und im Bereich von Waldkirch am Flugort Kandel für die Luftaufsicht 
nach § 29 Abs. 1 und 4 LuftVG über den Betrieb von Luftsportgeräten gem. § 3 Abs. 4 der 
Verordnung zur Beauftragung von Luftsportverbänden (BeauftrV) zuständig. 

Die Genehmigung für das Fluggelände Kandel wurde vom Regierungspräsidium Freiburg zuletzt 
am 29.01.2004 gemäß § 6 LuftVG für den DGFC e.V. erweitert und neugefasst. Mit Bescheid 
vom 04.02.2011 wurde diese Genehmigung zuletzt geändert. Das Fluggelände fällt somit unter 
den Bestandsschutz. 

Der DHV e.V. hat die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Gleitschirme untersucht. Auf 
Grund der Lage der geplanten Vorrangflächen W-113-1 und W-113-2 am Kandelrücken im 
Bereich Altersbach im Flugweg hinunter zum Landeplatz sowie im Soaring- und 
Thermikflugbereich eben dieses Fluggebietes kommt der Verband zur Einschätzung, dass der 
Luftraum des Fluggeländes extrem reduziert würde und eine dementsprechende Unfallgefahr 
durch rotierende Flügel bestünde. Im Ergebnis wird festgehalten, dass der Bau von 
Windenergieanlagen im Bereich der geplanten Vorrangflächen W-113-1 und W-113-2 den 
Flugbetrieb auf Grund von erheblichen Sicherheitsbedenken gefährdet und damit die Existenz 
des gesamten genehmigten Geländes potentiell gefährdet. 

Der DGFC e.V. ist ein Luftsportverein mit Sitz in Waldkirch und derzeit rund 500 Mitgliedern. Der 
Verein besteht seit 1975 und fast von Beginn an befliegt der Verein mittlerweile das Fluggebiet 
Kandel. Auf Grund seiner herausragenden Flugeigenschaften konnte der Verein mehrfach 
nationale wie auch internationale Meisterschaften am Kandel durchführen. Nach Auskunft des 
Vereines erfolgen durchschnittlich jährlich mindestens 5.000 Starts mit Drachen und 
Gleitschirmschirmen auf dem Kandel. Im Jahr 2023 lag diese Anzahl nach Angaben des Vereines 
sogar bei über 7.000, circa 1.300 davon waren Tandem-Starts. Diese regionale bis teilweise 
nationale und internationale Bedeutung des Fluggeländes belegen den hohen Stellenwert des 
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Fluggeländes für den Tourismus im Elztal. Damit ist eine ebenso hohe Bedeutung für die lokale 
Tourismuswirtschaft einhergehend. Die Existenz des Fluggeländes hat somit unmittelbare 
Auswirkungen auf die örtliche Tourismuswirtschaft und Gastronomie. 

Die vom DHV e.V. bereits dargelegten massiven Sicherheitsbedenken und damit 
existenzbedrohende Auswirkungen von Windkraftanlagen in den geplanten Vorranggebieten W-
113-1 und W-113-2 (Altersbach) werden vom örtlichen Verein und Fluggeländebetreiber DGFC
e.V. anhand von Karten und Erläuterungen zum Flugbetrieb untermauert.

Windenergieanlagen im geplanten Vorranggebiet W-113 sind damit für den Startplatz, die 
Hauptflugroute in Richtung Landeplatz Heimeck sowie für die in der Genehmigung benannten 
Notländeplätze und im Anflug auf den Landeplatz Heimeck ein enormes Sicherheitsrisiko, die 
einen weiteren Flugbetrieb, wie er derzeit der Genehmigung entspricht, praktisch unmöglich 
machen. 

Auf die ergänzenden Inhalte der beiden fristgerecht beim Regionalverband eingegangenen 
Stellungnahmen wird ausdrücklich verwiesen, sowohl die Stellungnahme des DHV e.V. als auch 
die Stellungnahme des DGFC e.V. sind dieser Stellungnahme beigefügt. Die Stadt Waldkirch teilt 
die fundiert dargelegte Auffassung der beiden Stellungnahmen. 

Im Ergebnis ist damit das geplante Vorranggebiet W-113 mit den beiden Teilflächen W-113-1 und 
W-113-2 im weiteren Verfahren zur Teilfortschreibung des Regionalplanes „Windenergie“ aus
den Planungen gemäß der Kriterienliste aus dem Umweltbericht vollständig auszuschließen. 

Ausschluss der geplanten Vorrangfläche für regionalbedeutsame Windkraftanlagen W-
115-2 (Hornbühl oberhalb Suggental)

Die Teilfläche W-115-2 umfasst die Bereiche rund um den Hornbühl und liegt auf den 
Gemarkungen Waldkirch-Suggental und Waldkirch. Das geplante Vorranggebiet liegt östlich des 
Stadtteils Suggental und erstreckt sich über den Hornbühlgipfel in Richtung Wegelbachtal. 

In den Entwurfsplanungen zur Teilfortschreibung des Regionalplans liegen die drei Teilflächen 
W-115-2, W-115-4 und W-117 im unmittelbaren optischen Einwirkungsbereich um das enge und
mit einer hohen Reliefenergie ausgestattete Suggental. Auch die Fläche W-112 auf der
gegenüberliegenden Talseite des auslaufenden Elztals oberhalb des Stadtteils Buchholz ist aus
dem Suggental sichtbar. Zur Vermeidung einer Umzingelung von Windkraftflächen in allen vier
Himmelsrichtungen und damit der Wahrung eines Überlastungsschutzes ist die Kulisse um die
Fläche W-115-2 zu reduzieren.

Der Bereich zwischen der (historischen) Ortslage und Hornbühl ist eine historisch bedeutsame 
Bergbaugegend. Der Beginn des Bergbaus im Suggental wird in Quellen auf das ausgehende 
11. Jahrhundert datiert. Aus den unterschiedlichen Karten zur Lage der historischen Gruben
sowie den noch heute vorfindbaren Relikten des Bergbaus sind umfangreiche Quellen und Karten
in der Anlage dieser Stellungnahme beigefügt.

In historischen Quellen wird das Bergbaurevier im Suggental als eines der größten im Breisgau 
beschrieben. In der Sakristei der Friedhofskapelle Suggental wird auf einer Texttafel mit 
Datierung in das Jahr 1786 auf die Vermessung der Bergwerksspuren im Suggental im Auftrag 
des Freiburger Bergrichters Hermann J. V. Carato verwiesen. Gemäß der Überlieferung soll die 
Karte annähernd 100 Stollen, Schächte und Schürfe enthalten haben. Die Karte gilt bis heute als 
verschollen, der Bericht ist heute noch erhalten. 

Jedoch gibt es aber andere historische und aktuelle kartographische Zeugnisse mit Verortungen 
der heute bekannten historischen Bergbaueinrichtung, nicht alle damaligen Strukturen sind in 
diesen Karten verzeichnet. Auf das Kartenmaterial im Anhang wird ausdrücklich verwiesen. 
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Abbildung 1: Auszug einer kartographischen Darstellung der Bergbaustrukturen 

 
Die heute bekannten Bergbaustrukturen sind teilweise gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz 
geschützt bzw. als Prüffall kartiert. Die Auszüge aus dem ADABweb bzw. die Denkmalliste für 
Suggental sind als Anlage der Stellungnahme beigefügt. 
 
In der Kriterienliste des Umweltberichts zur Teilfortschreibung wird auf Seite 136 auf die Abfrage 
beim Landesamt für Denkmalpflege zu raumbedeutsamen Kulturdenkmalen verwiesen. Die 
Dokumentation der Abfrage lässt nur hochbauliche Bauwerke erkennen. Ob und wie auch 
archäologische Denkmale bei der Abfrage bzw. Beantwortung inkludiert waren, ist nicht 
erkennbar. Gleichfalls ist nicht nachvollziehbar dargelegt, ob, und wenn ja in welcher Weise 
Bergbaustrukturen in der Flächenplanung berücksichtigt wurden. 
 
Die Stadt Waldkirch fordert daher, dass auch die archäologischen Denkmalstrukturen und damit 
die Zeugnisse des historischen Bergbaus in geeigneter Weise bei der Flächenplanung 
berücksichtigt werden. 
 
Auf Grund der Bergbauhistorie ist auch die geologische Situation im Suggental von besonderer 
Auswirkung auf einer spätere (technische) Realisierungsfähigkeit von Windkraftanlagen von 
Bedeutung. Zur geologischen und tektonischen Situation führt der Silberbergwerk Suggental e.V. 
auf seiner Homepage aus: „Strukturgeologisch betrachtet liegt das Suggental auf einer als 
Kandel-Scholle bezeichneten Großstruktur. Diese wird im Nordwesten von der Elztalstörung und 
im Norden von der Simonswälder Störung begrenzt. Die Simonswälder Störung kann mittlerweile 
auf Basis der Nachuntersuchungen des Waldkirch-Erdbebens aus dem Jahre 2004 als gesichert 
angesehen werden. Die Simonswälder Störung geht in die jungpaläozoische Störungszone von 
Zinken-Elme über. Im Süden wird die Kandel-Scholle durch einen Abbruch zur 500 m tiefer 
liegenden Fläche von St. Peter begrenzt. Groschopf et al. (1996) vermuten, dass die 
Kandelscholle auf ihrer Südseite von einer Störung begrenzt ist, die etwa in NW-SE-Richtung 
durch das obere Glottertal in das Suggental reicht. Diese Störung wird als diejenige erachtet, die 
den Hauptteil des Vertikalversatzes während der Hebung der Kandelscholle infolge der Hebung 
der Grabenschultern des Oberrheingrabens kompensiert. Es kann als gesichert angesehen 
werden, dass eben diese die Hauptstörung im Suggental darstellt, die durch die Grube untertage 
aufgeschlossen ist und im Rahmen der Forschungsarbeiten im Tal untersucht wurde und weiter 
wird. Das Erdbeben der Magnitude 5,4 auf der Richterskala, das sich am 04.12.2004 unterhalb 
des Kandelmassives ereignete, zeigt, dass die Umgebung des Suggentales auch heute noch 
geologisch sehr aktiv ist.“ 
 
Aus der dargelegten Bergbauhistorie mündet heute auch eine immense touristische Bedeutung 
für die Stadt Waldkirch und den Stadtteil Suggental. Insgesamt gibt es zwei Rundwanderwege, 
welche vom Silberbergwerkverein gepflegt werden. Die Touren sind unter https://geotouren-
schwarzwald.de/suggental-bergbauwanderweg-silbersteig/ abrufbar. 
 

https://geotouren-schwarzwald.de/suggental-bergbauwanderweg-silbersteig/
https://geotouren-schwarzwald.de/suggental-bergbauwanderweg-silbersteig/










Regionalverband Südlicher Oberrhein 
Geschäftsstelle 
Reichsgrafenstraße 19 
79102 Freiburg 

per Mail: windbeteiligung@rvso.de 

Unser Zeichen: 25/24 EK01 

Datei: /EKD24/12-24 

DGFC-Südschwarzwald e.V. / Regionalverband Südlicher Oberrhein  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind vom Drachen- und Gleichschirmfliegerclub Südschwarzwald e. V. 

beauftragt,  

Einwendungen 

gegen die Teilfortschreibung „Windenergie“ des Regionalplans des Regional-

verbandes Südlicher Oberrhein (RVSO) zu erheben. Eine auf uns lautende 

Vollmacht ist beigefügt. 

Konkret wendet sich der Drachen- und Gleichschirmfliegerclub Südschwarz-

wald e. V. gegen die Darstellung von Vorranggebieten für Standorte regional-

bedeutsamer Windkraftanlagen der Flächen W-113-1 und W-113-2 am „Al-

tersbach“ bzw. direkt am Kandelgrat. Diese Gebietsausweisungen gefährden 

den Flugbetrieb auf dem Sonderlandeplatz Kandel / Waldkirch / Glottertal, und 

zwar auf den beiden Startplätzen Kandel West (Berghof Kandel) und Kandel 

Süd (Gummenweide). Die genannten Flächen sind aus der Regionalplanfort-

schreibung zu streichen. 

DATUM: Freiburg, den 6. Juli 2024 

ANWALT: Eckhard Kammer 

E-MAIL: kammer@h-kc.de 

SEKRETARIAT: Frau Mertz (70366-50) 
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I. Sachverhalt

1. Der Drachen- und Gleichschirmfliegerclub Südschwarzwald e. V.

(DGFC)

Der Drachen- und Gleichschirmfliegerclub Südschwarzwald e. V. (im Folgen-

den: DGFC) ist ein Luftsportverein in Waldkirch mit derzeit 500 Mitgliedern. 

Als zweitgrößter Hängegleiterverein in Baden-Württemberg hat er überregio-

nale Bedeutung. Der Verein besteht seit 1975 und fliegt seit fast als 40 Jahren 

am Kandel, zunächst mit Drachen und jetzt (mit der Mehrzahl der Flugbewe-

gungen) mit Gleitschirmen.  

Der Verein ist sportlich sehr erfolgreich. Unter seinen Mitgliedern sind Welt-

meister sowie mehrere deutsche Meister. Auch die Baden-Württembergische 

Meisterschaft geht regelmäßig an Mitglieder des DGFC. Zahlreiche Gastflie-

ger nutzen das attraktive Fluggebiet am Kandel.  

Der Verein ist sehr gut in das Waldkircher Vereinsleben integriert. Für die 

Waldkircher gehört der Flugbetrieb zu den wesentlichen Attraktionen des 

Kandels. Der Verein und sein Betrieb sind ein Aushängeschild für die Stadt 

Waldkirch.  

2. Das Fluggelände am Kandel

a) Der Kandel ist als Flugberg besonders gut geeignet. Denn es herrscht bei

Flugwetter eher schwacher Wind, und die Bergflanken des Kandels sind ther-

misch sehr ertragreich. Der Kandel bietet den idealen Einstieg für Streckenflü-

ge, namentlich in das Elztal, aber auch weit darüber hinaus. Das Fluggebiet ist 

überdies gut für Anfänger geeignet. Die Infrastruktur des Fluggebiets ist her-

vorragend. Es gibt kurze Wege zu den Start- und Landeplätzen. 

b) Der DGFC betreibt am Kandel zwei Startplätze. Hauptstartplatz ist der

Startplatz Kandel-West neben dem Berghof Kandel. Vom Startplatz Kandel-

West wird entlang der Westseite des Kandelrückens annähernd in Richtung 

Norden zum Landeplatz Heimeck geflogen. Diese Flugroute erlaubt den An-

schluss an die Thermik. Es finden sich auf dem Flugweg zuverlässige Ther-

mikquellen, die künftig innerhalb der geplanten Vorranggebiete Altersbach 

liegen würden.  
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Der zweite Startplatz liegt auf der Südseite des Kandels (Kandel Süd – Gum-

menweide). Von diesem Startplatz aus wird zum Landeplatz im Glottertal oder 

ebenfalls Richtung Heimeck geflogen. Die Route zum Landeplatz Heimeck 

entspricht nach Umrundung des Kandelgipfels derjenigen vom Startplatz Kan-

del West. Diese Flugoption wird künftig durch die Fläche W-115-3 nur noch 

dann möglich sein, wenn die Piloten genügend Höhe machen können, um 

über die dann dort evtl. errichteten Windkraftanlagen fliegen zu können.  

c) Rechtsgrundlage des Flugbetriebes ist die Genehmigung des Regierungs-

präsidiums Freiburg vom 29.01.2004 (geändert durch Bescheid des Regie-

rungspräsidiums vom 04.02.2011). Die Genehmigung ist erteilt zur Anlage und 

zum Betrieb eines Landeplatzes für besondere Zwecke (Sonderlandeplatz) für 

den DGFC. Rechtsgrundlage der Genehmigung ist § 6 Abs. 1 des Luftver-

kehrsgesetzes (LuftVG). 

d) Das Fluggelände am Kandel ist, zusammen mit dem Fluggelände am Hörn-

leberg (auch dieses ist durch das geplante Vorranggebiet W-109 tangiert) und 

dem Gschasi in Elzach, das meistbeflogene Gelände in Deutschland außer-

halb der Alpen. 

Am Kandel erfolgen jährlich mindestens 5.000 Starts mit Drachen und Gleit-

schirmen. Flugbetrieb gibt es an mindestens 200 Tagen im Jahr. Dies bedeu-

tet einen Jahresschnitt von 25 Starts am Tag. Bei gutem Wetter kann es aber 

auch schon einmal 200 Starts am Tag geben. Das Fluggelände am Kandel hat 

deshalb eine weit über Waldkirch, den Breisgau und Baden hinausgehende 

Bedeutung. Regelmäßig fanden in dem Fluggebiet deutsche Meisterschaften, 

internationale Drachenflugmeisterschaften und die Schweizer Drachenflug-

meisterschaften statt.  

3. Verwendete Fluggeräte Hängegleiter (HG) und Gleitschirm (GS)

Nachstehend eine Erläuterung zu den beiden verwendeten Fluggeräten Hän-

gegleiter (HG) und Gleitschirm (GS). 

Der HG ist ein starres Fluggerät. Der Pilot liegt unterhalb des Segels in lie-

gender Position in einem Gurtzeug. Der HG hat eine Geschwindigkeit über 

Grund von ca. 40-70 km/h. Ein HG ist grundsätzlich in Bezug auf Turbulenzen 

nicht so anfällig. Ein HG ist auch aus Gründen der Geschwindigkeit viel 

schneller durch ein Turbulenzen-Gebiet durchgeflogen und kann sich somit 

schneller von diesem entfernen. 
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Der GS ist ein labiles Fluggerät. Der Flügel erhält seine Steifheit aus dem 

Staudruck, der sich im Flügel aufgrund der vorne liegenden Eintrittskannten 

(Öffnungen) bildet. Der Pilot sitzt unterhalb des Flügels in einem Gurtzeug, 

welches mit Leinen an dem Flügel befestigt ist. Eine starre Verbindung wie bei 

einem HG gibt es beim GS nicht. 

Aus diesen Gründen ist das Durchfliegen von Turbulenzen bzw. unruhigen 

Luftschichten oder Luftbereichen bei GS viel kritischer zu betrachten als bei 

HG. 

Der GS kann ohne große Vorwarnung seitlich als auch vorne einklappen. 

Auch ein komplettes Kollabieren des Schirmes ist möglich. Dass der Schirm 

sich wieder von alleine öffnet ist in den unteren Leistungsklassen wahrschein-

lich. Falls nicht, muss, vorausgesetzt es ist genügend Höhe vorhanden, auf 

den Rettungsschirm zurückgriffen werden.  

Für geübte Pilotinnen und Piloten ist turbulente Luft leichter händelbar als für 

weniger geübte, die entweder noch nicht lange fliegen oder wenig Flüge im 

Jahr absolvieren. 

II. Einwendungen Flugsicherheit und Flugbetrieb

1. Auswirkungen der Windenergiezonen W-113-1 und W-113-2 „Alters-

bach“ auf den Flugbetrieb und die Flugsicherheit 

a) Es ist davon auszugehen, dass in den Windenergiezonen W-113-1 und

W-113-2 „Altersbach“ (beide Zonen künftig gemeinsam nur noch „Altersbach“

genannt) mehrere moderne und entsprechend hohe Windkraftanlagen errich-

tet werden sollen. Die Gebiete liegen auf der direkten Flugroute zwischen dem 

Startplatz Kandel-West und dem Landeplatz Heimeck.  

Die Piloten fliegen vom Startplatz Kandel West hangnah in Richtung Nordwes-

ten entlang des Kandelrückens bis zum Landeplatz Heimeck.  

Diese Flugroute ist geländebedingt vorgegeben, sie führt exakt und zwingend 

durch die geplanten Vorranggebiete für Windenergie. Die Piloten können den 

Gebieten nur mit erheblichen Nachteilen für den Flug (kein Thermikanschluss, 
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Wahrscheinlichkeit einer Notlandung wegen Verlängerung des Gleitweges) 

ausweichen.  

b) Innerhalb der Gebiete finden sich maßgebliche Thermikquellen auf der

Westseite des Kandels. Die von einer Waldlichtung ausgehende aufsteigende 

Warmluft wird durch den aus Westen strömenden Talwind hangseitig versetzt. 

Exakt dort, wo künftig Windkraftanlagen zu stehen kommen könnten, müssen 

die Drachen- und Gleichschirmpiloten die Thermik aufnehmen, indem sie 

hangnah kreisen. Thermikkreise beginnen in der Regel hangnah und in niedri-

ger Höhe. Im Ergebnis wird diese Thermikquelle im Regelflugbetrieb nicht 

mehr nutzbar sein und damit der Flug vom Startplatz Kandel West erheblich 

an Attraktivität verlieren.  

c) Wesentlicher noch sind Sicherheitsprobleme, die durch die Nähe der Wind-

energiegebiete zum Landeplatz Heimeck hervorgerufen werden. Gelingt der 

Anschluss an die Thermik nicht, oder ist der Anschluss (zumeist im Schulbe-

trieb) nicht beabsichtigt, muss der Pilot sich beim Flug durch das Gebiet be-

reits mit der Landeeinteilung für den Platz Heimeck befassen. Der Landean-

flug beginnt unmittelbar bei oder nördlich der geplanten Vorranggebiete für 

Windenergie. 

aa) Unterstellt, dass nun dort Windkraftanlagen gebündelt errichtet und in Be-

trieb sind: Drachen- und Gleichschirmpiloten müssen in jedem Falle Wind-

kraftanlagen umfliegen, da sie – dies ist offenkundig – die Berührung mit den 

kreisenden Rotorblättern vermeiden müssen. Die Piloten müssen also aus-

weichen. Bereits hierzu bedarf es gewisser Grundfertigkeiten. Weniger erfah-

rene Flieger sind nicht immer in der Lage, Flughindernissen sicher auszuwei-

chen. Hierin liegt eine wesentliche Risikoerhöhung des Betriebes.  

bb) Unabhängig vom Ausweichmanöver wird die Komplexität des Anflugs und 

des durchzuführenden Anflugverfahrens erhöht und die Belastung der Piloten 

steigt erheblich. Wie komplex der Anflug Heimeck ist, kann man in Grundzü-

gen der Website des DGFC entnehmen. Dort (www.dgfc-

suedschwarzwald.de) steht (unter –> Gelände und –> Kandel West):  

„... Das Geländeprofil erschwert die Entflechtung der Landeanflüge 
von Drachen- und Gleichschirmen. Es ist daher nötig, die Lande-
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volten so festzulegen, dass Begegnungen von Drachen- und 
Gleichschirmen im Endteil möglichst ganz vermieden werden (sie-
he Grafik). Solange kein Drachen in den Landeplatzbereich ein-
fliegt, ist die GS-Volte nicht zwingend. Es ist unbedingt zu vermei-
den, dass man mit dem Gleitschirm gleichzeitig mit einem Drachen 
zur Landung kommt. Der Gleitschirmpilot hat bereits in 150 m 
durch Höhenabbau (Ohren anlegen etc.) für Sicherheitsabstand 
(Höhenstaffelung!) zu sorgen. Keinesfalls darf ein Gleitschirm die 
geschilderten Drachenanflugrouten kreuzen“... 

Die Landeeinteilung und die Verpflichtung zu ihrer Einhaltung ergeben sich 

aus der Flugplatzgenehmigung vom 29.01.2004 und der Flugbetriebsordnung 

gemäß § 21a Abs. 4 LuftVO (Genehmigung vom 29.01.2004, B I 14). Diese 

Komplexität fordert namentlich weniger erfahrene Piloten besonders. Zusätz-

lich noch Ausweichmanöver um Windkraftanlagen herum zu fliegen, und dies 

bei ständiger Luftraumbeobachtung, erhöht die Komplexität der Nutzung des 

Landeplatzes Heimeck in einer Weise, die ihrerseits zum Sicherheitsrisiko 

wird.  

d) Windkraftanlagen müssen erhebliche Sicherheitsabstände einhalten, wie

der  Deutschen Hängegleiterverband im DAeC e. V. (DHV) in seiner hier bei-

gefügten Stellungnahme vom 01.07.2024 eindrücklich dargestellt hat. Der 

DHV ist als Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur Träger öffentlicher Belange und sachkundig, seine Bewertung maß-

geblich. Wir machen die beigefügte Stellungahme des DHV vom 01.07.2024 

auch zum Gegenstand unserer heutigen Einwendungen.  

Windkraftanlagen können nur luvseitig passiert werden. Im Lee von Wind-

kraftanlagen bilden sich nämlich wirbelartige Turbulenzen, wie vom DHV nä-

her beschrieben. Wer eine Windkraftanlage leeseitig umfliegt, unterliegt der 

Gefahr, dass der Gleitschirm zusammenfällt und nicht mehr genügend Auf-

trieb entfaltet. Ein Absturz oder zu dessen Vermeidung die Notwendigkeit, den 

Reserveschirm zu nutzen, ist möglich. Es besteht die Gefahr ernster Perso-

nenschäden. 

Um dies zu vermeiden, dürfen Windkraftanlagen nur mit Mindestsicherheits-

abständen (zu möglichen Flugbewegungen) gebaut werden. Der maßgebliche 

leeseitige Bereich, in dem mit Turbulenzen zu rechnen ist, beträgt nach sach-

verständiger Einschätzung des DHV mindestens das Fünf- bis Siebenfache 

des Rotordurchmessers. Damit ist der Bau von Windkraftanlagen im westli-
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chen Teil der geplanten Vorranggebiete „Altersbach“ ausgeschlossen. Nimmt 

man luvseitige und seitliche Sicherheitsabstände hinzu, kommt der Bau von 

Windkraftanlagen auf den Flächen der geplanten Vorranggebiete „Altersbach“ 

praktisch nicht mehr infrage.  

e) Überdies können in der Nähe von Windkraftanlagen, unabhängig von Tur-

bulenzen, ungewöhnliche Flugzustände mit erheblich höherer Wahrschein-

lichkeit als ohne Windkraftanlagen gefährlich werden. In besonderen Flugzu-

ständen, bei Turbulenz- und Böenbelastung oder bei einer Fehlbedienung von 

Gleitschirmen ist durchaus möglich, dass dieser in einen überzogenen Flug-

zustand gerät und zusammenfällt. Der Pilot muss dann auf den Reserve-

schirm zurückgreifen. Der Reserveschirm ist aber nicht steuerbar. Der Pilot, 

der am Reserveschirm hängt, kann einer Windkraftanlage nicht mehr auswei-

chen.  

f) Das Regierungspräsidium Freiburg als Luftfahrtbehörde hat in der Stellung-

nahme zur Flächennutzungsplanung der VVG vom 26.04.2013 weitere luftver-

kehrsrechtliche Anforderungen benannt, namentlich Baubeschränkungen im 

Bauschutzbereich von Flugplätzen und außerhalb des Bauschutzbereiches 

sowie innerhalb der Platzrunde. Er hat außerdem auf Gefährdungen durch 

Hindernisse innerhalb der Platzrunde hingewiesen.  

Es ist nicht erkennbar, dass sich der RVSO mit diesen Fragen auseinander-

gesetzt hätte.  

So enthält die Genehmigung des Regierungspräsidiums vom 29.01.2004 für 

Start- und Landeplatz Bezugspunkte. Die Regelungen in den Gemeinsamen 

Grundsätzen des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von 

Flugplätzen zur Gefahreneinschätzung von Hindernissen innerhalb der Platz-

runde gelten exakt für die Flugroute vom Startplatz Kandel West zum 

Heimeck. Diese Flugroute ist die Platzrunde im Sinne der luftverkehrsrechtli-

chen Vorschriften über den Betrieb von Flugplätzen.  

Dass der Startplatz und der Landeplatz selbst nicht in einem Vorranggebiet für 

Windenergie liegen, ist deshalb ohne Bedeutung. Es bleibt dabei, dass Wind-

kraftanlagen im Flugweg von Drachen und Gleichschirmen eine unmittelbare 

Gefahr für die Flugsicherheit begründen und deshalb unzulässig sind.  
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2. Auswirkungen der Vorranggebiete „Altersbach“ auf den Startplatz

Kandel Süd 

Von Gebiet „Altersbach“ ist nicht nur der Startplatz Kandel West betroffen, 

sondern auch der Startplatz Kandel Süd. Denn von diesem Startplatz wird 

nicht nur das Landefeld im Glottertal angeflogen, sondern ebenfalls der Lan-

deplatz Heimeck. Viele Drachen- und Gleichschirmpiloten umrunden vom 

Startplatz Kandel Süd den Gipfel des Kandel und fliegen auf der Flugroute, die 

vom Startplatz Kandel West ausgeht, entlang der Westflanke des Kandel zum 

Heimeck. Diese Flugroute ist zulässig und von der luftverkehrsrechtlichen Ge-

nehmigung vom 29.01.2004 gedeckt.    

3. Auswirkungen des Windenergiegebietes W-115, genannt „Harterer

Kopf und Kranzkopf“ 

Diese geplanten Vorranggebiete überdecken Hangflächen des Kandel, die 

ebenfalls die Attraktivität des Sonderlandeplatzes Kandel / Waldkirch / Glotter-

tal für Leistungspiloten ausmachen. 

Die Hangflächen sind nach Süden ausgerichtet. An ihnen bildet sich bereits 

am Vormittag Thermik. Piloten, die einen Überlandflug über größere Distan-

zen beabsichtigen, benötigen für diese Streckenflüge längere Zeit. Sie müs-

sen also relativ früh am Tag starten und „wegkommen“. Hierzu wiederum ist 

die Thermik an den Südhängen des Kandel unverzichtbar. Die Hangflächen 

auf der Westseite des Kandel erzeugen nämlich erst nachmittags Thermik. 

Wer erst dann zu einem Thermikflug startet, kommt aber nicht mehr weit. 

Die Vorranggebiete Harterer Kopf und Kranzkopf nehmen nun exakt die Hang-

flächen ein, die die Piloten hang- und bodennah befliegen müssen, um Höhe 

zu gewinnen. 

Der DGFC weist ausdrücklich darauf hin, dass er keinesfalls grundsätzlich 

gegen erneuerbare Energien und die Errichtung von Windenergieanlagen ist. 

Mit dem Oberbürgermeister der Stadt Waldkirch fanden diesbezüglich bereits 

Gespräche statt. Dort teilte die Stadt Waldkirch mit, dass sie derzeit Wind-

kraftanlagen nur im Bereich der Flächen W-115-1 und W-115-3 planen würde 

und der Bau von Windenergieanlagen im Bereich der Flächen W-113-1 und 

W-113-2 nicht beabsichtigt sei.
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Auch wenn die Anlagen in W-115-1 und W-115-3 das Fluggebiet durch erfor-

derliche Ausweichmanöver, die nicht mehr mögliche Nutzung von Thermik-

quellen bei Streckenflügen sowie die nicht mehr mögliche Flugmöglichkeit von 

Süd auf West und umgekehrt sehr beeinträchtigen, wird der DGFC deshalb 

vorerst keine Einwendungen zu den Flächen W-115-1 und W-115-3 erheben. 

Der Wegfall  der Flächen W-113-1 und W-113-2 aus der Gebietskulisse ist für 

den DGFC zum Erhalt des Fluggebietes allerdings äußerst bedeutend und 

sehr viel wichtiger als die Herausnahme der Flächen W-115-1 und W-115-3. 

Mit allen geplanten und dann mit Windenergieanlagen überbauten Flächen 

wäre das Fluggebiet allerdings nur noch äußerst eingeschränkt und nur mit 

erheblichen Sicherheitsrisiken nutzbar. Angesichts des Potentials und der 

Einzigartigkeit dieses Fluggebietes im Schwarzwald muss dies unbedingt 

vermieden werden. 

4. Alternative Standorte

Der DGFC hat eine Darstellung der geplanten Standorte von Windkraftanla-

gen in Vorranggebieten und Alternativen vorgelegt. Innerhalb der Alternativ-

standorte wäre der Betrieb von Windkraftanlagen ohne eine wesentliche Be-

einträchtigung des Flugbetriebs für Drachen und Gleitschirmflieger aus Sicht 

des DGFC möglich. Wir fügen diese Darstellung im Anhang bei.  

III. Ergebnis

Der RVSO ist aufgefordert, die Darstellung der Windenergiegebiete W-113-1 

und W-113-2 „Altersbach“ zu unterlassen und aus den Karten und der weite-

ren Planung herauszunehmen. 

Die Darstellungen sind unzulässig, sie können nicht das Ergebnis ordnungs-

gemäßer Abwägung sein. Mit ihnen würden die Erfordernisse der Flugsicher-

heit und die Belange des zivilen Luftverkehrs außer Acht gelassen. 

Die Gefahren für die Flugsicherheit und die Konflikte mit den Belangen des 

zivilen Luftverkehrs dürfen nicht in nachfolgende immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungsverfahren verschoben werden.  
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Sind Windkraftanlagen in Windenergiegebieten wegen Verstoßes gegen luft-

rechtliche Vorschriften nicht zulässig, sind die entsprechenden Darstellungen 

schon wegen Verstoßes gegen das Gebot der Erforderlichkeit unwirksam und 

nichtig. 

Auch sind die wesentlichen Abwägungen zur Raumnutzung, zu denen die 

Vereinbarkeit mit den Belangen des Luftverkehrs und der Flugsicherheit zählt, 

in der Regionalplanung zu leisten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Kammer 
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
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LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk: Freiburg Stand: 07.12.2009
Land-/Stadtkreis: Emmendingen, Kreis Bearb.: Tränkle
Gemeinde: Waldkirch
Gemarkung: Suggental
OrtsteilA/t/ohnplatz:
Straße/Hausnr.: Talstraße37
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück: 0-40

Maßgeblich ist der markierte Kartenausschn itt.

Karten: fK25: 7913
FK: 193.033
DGK: 7913.19

Objekt:
Kirche, Mittelalter

Status

s2

1
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LANDESAMT TÜN DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk:
LandJStadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
Ortsteil/Wohnplatz:
Straße/Hausnr.:
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Karten

Freiburg
Emmendingen, Kreis
Waldkirch
Suggental

07j22009
Tränkle

Stand:
Bearb

Schloßmatte/ Bürliadamshof

0-4, 0-614,0-6/5, 0-6/6, 0-617, 0-37,0-3711, 0-38, 0-38/1 ,0-3812,0'38/3,
0-3914, 0-39, 0-41, 0-41 11, 0-4112

M a ßgebl ich ist der markierte Kartenausschn itt.

TK25: 7913
FK: 193.033
DGK: 7913.19

Objekt:
Si I berbergwerk Su ggental,
Bergbau, Mittelalter

Status:

s2

2
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LANDESAMT nÜn DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk: Freiburg Stand: 07.12.2009
Land-/Stadtkreis: Emmendingen, Kreis Bearb.: Tränkle
Gemeinde: Waldkirch
Gemarkung: Suggental
O rtstei lA/r/oh n platz:

Straße/Hausnr.:
Gewann: Luser/Heidelbeereckle
Walddistrikt:
Flurstück: 042

Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

Karten TK25: 7913
FK: 194.034
DGK: 7913.19

Objekt:
Kanal, Mittelalter

Status:

s2

3
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LANDESAMT TÜn DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk:
Land-/Stadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
OrtsteilA¡Vohnplatz
Straße/Hausnr.:

Karten

Freiburg
Emmendingen, Kreis
Waldkirch
Suggental

07.12.2009
Tränkle

Stand:
Bearb

Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Hausmattenweg l, Kirchweg 1, Talstraße l, 3, 4, 5,7 ,8, 9, 10, '11, 12,
13, 14, 15, l5a, 16, 18, 21, 30, 34
Ortsetter/ Talstraße

0-4, 0-6-7, 0-7 13, 0-7 I 4, 0-8, 0-1 0-l 1, 0-1 1 17, 0-1 1 I 17, 0-'l 1 l1g, 0-12,
0-1211 , 0-1 3-1 5, 0-',1512, 0-1 6, 0-1 g, 0-20, 0-29-34, 0-3514, 0-3617 , 0-36/14,
0 -44, 0 -441 1, 0 -441 3, 0 -441 4, 0 -441 6, 0 -4417, 0 -441 g, 0 -441 g, 0 -441 1 0,
0-44t11, 0-44114, 0-44t15, 044116, 0-44t17, 0-44119, 0-58-62, 0-65
Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

fK25: 7913
FK: 193.033
DGK: 7913.12

Objekt:
Bergbau, Mittelalter

Status:

s2
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LANDESAMT TÜn DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk:
Land-/Stadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
OrtsteilÄ/t/ohnplatz
Straße/Hausnr.:
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Freiburg
Emmendingen, Kreis
Waldkirch
Suggental

07.12.2009
Tränkle

Stand
Bearb

Vogelsanghof

0-36
Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

Karten TK25: 7913
FK: 193.033
DGK: 7913.12,7913.19

Objekt:
Bergbau, Mittelalter

Status

s2

5
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LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begrü ndun g der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk: Freiburg Stand: 07.12.2009
Land-/Stadtkreis: Emmendingen, Kreis Bearb.: Tränkle
Gemeinde: Waldkirch
Gemarkung: Suggental
OrtsteiliVVohnplatz:

Straße/Hausnr.:
Gewann: Hornbühl
Walddistrikt:
Flurstück: 0-43,0-44113

Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt,

Karten TK25: 7913
FK: 193.034
DGK: 7913.12

Objekt:
Bergbau, Neuzeit

Status
s2

6
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LANDESAMT TÜn DENKMALPFLBGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründ ung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk:
Land-/Stadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
OrtsteilAlVohnplatz:
Straße/Hausnr.:
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Karten

Freiburg
Emmendingen, Kreis
Waldkirch
Suggental

Stand: 09.12.2009
Bearb.: Tränkle

Grabenhof

0-43
Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

TK25:
FK:
DGK:

7913
193.034
7913.12

Objekt:
Bergbau, Neuzeit

Status:
s2

7
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LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Begründung der Denkmaleigenschaft

Regierungsbezirk:
Land-/Stadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
Ortsteil/Wohnplatz:
Straße/Hausnr.:
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Freiburg
Emmendingen, Kreis
Waldkirch
Suggental

Adamshof

Stand
Bearb

Karten

0-4,0-42
Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

IK25: 7913
FK: 194.034
DGK: 7913.19

Objekt:
Mittelalterliche Erzm ühle (1 3. Jh.)

Status:

s2

I
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LANDESAMT TÜn DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Beschreibung des Objektes

Regierungsbezirk:
Land-/Stadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
Ortsteil/Wohnplatz:
Straße/Hausnr.:
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Freiburg
Emmendingen, Kreis
Waldkirch
Suggental

Schloßeck

Stand: 09.12.2009
Bearb.: Tränkle

0-42
Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

Karten TK 25: 7913
FK: 194.034
DGK: 7913.19

Objekt:
Bergbau, Mittelalter

Status:
P

I
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LAI\DESAMT FÜR DENKMALPFLEGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Beschreibung des Objektes

Regierungsbezirk: Freiburg Stand: 01.12.2009
Land-/Stadtkreis: Emmendingen, Kreis Bearb.: Tränkle
Gemeinde: Waldkirch
Gemarkung: Suggental
Ortsteil/VVohnplatz:
Straße/Hausnr.:
Gewann: Ortsetter
Walddistrikt:
Flurstück: 0-7

Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

10

Karten: \K25: 7913
FK: 192.033
DGK: 7913.11

Objekt:
Suggenbad,
Badehaus, Mittelalter

Status:
P
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Regierungsbezirk:
Land-/Stadtkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
OrtsteilAlVohnplatz

Straße/Hausnr.:
Gewann:
Walddistrikt:
Flurstück:

Karten:

LANDESAMT FUR DBNKMALPFLBGE

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Beschreibung des Objektes

Freiburg Stand: 09J22009
Emmendingen, Kreis Bearb.: Tränkle
Waldkirch
Suggental

Talstraße 2
Elzmättle/Ortsetter

0-3, 0-312, 0-4-5, 0-64-65
Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

ïK25: 7913
FK: 192.033
DGK: 7913.11

Objekt:
Schmelzh ütte, Mittelalter

Status:
P

1 1
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LANDESAMT TÜn DENKMALPFLEGB

Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2
Beschreibung des Objektes

Regierungsbezirk: Freiburg Stand: 09.12.2009
Land-/Stadtkreis: Emmendingen, Kreis Bearb.: Tränkle
Gemeinde: Waldkirch
Gemarkung: Suggental
Ortsteil/VVohnplatz:

Straße/Hausnr.:
Gewann: VogelsanghofMeiße Grube
Walddistrikt:
Flurstück: 0-36

Maßgeblich ist der markierte Kartenausschnitt.

Karten: 7913
r93.033
7913.19

12

TK25:
FK:
DGK:

Objekt:
Bergbau, Neuzeit

Status
P
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